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Erwägungen
E. 1
Angefochten ist ein Endentscheid in Strafsachen einer letzten kantonalen Instanz, die als oberes Gericht auf Berufung hin geurteilt hat ( Art. 80 und Art. 90 BGG ). Der Beschwerdeführer ist als beschuldigte Person zur Beschwerde legitimiert (Art. 81 Abs. 1 lit. a und lit. b Ziff. 1 BGG) und hat die Beschwerdefrist eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 78 ff. BGG ist grundsätzlich zulässig.
E. 2.1
Der Beschwerdeführer macht geltend, aufgrund des vollumfänglichen Freispruchs hätte ihn die Berufungsinstanz nicht nur für jene Verfahrensphase entschädigen müssen, in der er amtlich verteidigt war, sondern auch für die Phase während der Strafuntersuchung vom 13. November 2012 bis 31. Mai 2015, in der er eine Wahlverteidigung an seiner Seite gehabt habe.
E. 2.2.1
Das strafrechtliche Berufungsverfahren stellt keine Wiederholung des erstinstanzlichen Erkenntnisverfahrens dar und das Berufungsgericht ist auch keine Erstinstanz; vielmehr knüpft das Berufungsverfahren an das erstinstanzliche Verfahren an und baut darauf auf (Urteile 7B_15/2021 vom 19. September 2023 E. 4.2.2; 7B_11/2021 vom 15. August 2023 E. 5.2; 6B_931/2021 vom 15. August 2022 E. 3.2).
Entsprechend gilt im Berufungsverfahren grundsätzlich die Dispositionsmaxime (vgl. Art. 404 Abs. 1 StPO ; BGE 147 IV 93 E. 1.5.2; Urteile 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.2; 6B_1320/2020 vom 12. Januar 2022 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 148 IV 22 ). Nach Art. 399 Abs. 3 StPO hat die Partei, die Berufung angemeldet hat, in ihrer schriftlichen Berufungserklärung anzugeben, ob sie das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht (lit. a), welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt (lit. b) und welche Beweisanträge sie stellt (lit. c). Ficht der Berufungskläger nur Teile des Urteils an, hat er in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile (Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen, Bemessung der Strafe etc.) sich die Berufung beschränkt ( Art. 399 Abs. 4 StPO ). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil - von der hier nicht relevanten Ausnahme der Überprüfung zugunsten der beschuldigten Person zur Verhinderung von gesetzwidrigen oder unbilligen Entscheidungen ( Art. 404 Abs. 2 StPO ) abgesehen - nur in den angefochtenen Punkten ( Art. 404 Abs. 1 StPO ; BGE 147 IV 93 E. 1.5.2). Die nicht angefochtenen Urteilspunkte werden - unter dem Vorbehalt von Art. 404 Abs. 2 StPO - rechtskräftig (vgl. Art. 402 StPO ; Urteile 6B_1320/2020 vom 12. Januar 2022 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 148 IV 22 ; 6B_1403/2019 vom 10. Juni 2020 E. 1.3; je mit Hinweisen).
E. 2.2.2
Beim Erfordernis von Art. 399 Abs. 3 lit. b StPO , also der Angabe, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils verlangt werden, geht es um das prozessuale Erfordernis, wonach ein reformatorischer Berufungsantrag einzureichen ist. Mit der Berufung, die ein reformatorisches Rechtsmittel darstellt ( BGE 149 IV 284 E. 2.2; 143 IV 408 E. 6.1), ist somit - genauso wie mit der reformatorischen Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht ( Art. 107 Abs. 2 BGG ) - ein Antrag in der Sache zu stellen (Urteil 7B_539/2023 vom 3. November 2023 E. 3.1.2 mit Hinweisen).
E. 2.2.3
Rechtsbegehren sind stets nach Treu und Glauben auszulegen, insbesondere im Lichte der dazu gegebenen Begründung ( BGE 147 V 369 E. 4.2.1; Urteil 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 1.2 mit Hinweisen).
E. 2.3
Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (lit. a), Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (lit. b), und Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen ( Art. 429 Abs. 2 Satz 1 StPO ). Dies bedeutet indessen nicht, dass die Strafbehörde im Sinne des Untersuchungsgrundsatzes von Art. 6 StPO alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären hat. Sie hat aber die Parteien zur Frage mindestens anzuhören und gegebenenfalls gemäss Art. 429 Abs. 2 Satz 2 StPO aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Die beschuldigte Person trifft insofern eine Mitwirkungspflicht ( BGE 146 IV 332 E. 1.3; 144 IV 207 E. 1.3.1; 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteil 7B_682/2023 vom 27. November 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen).
E. 2.4.1
Der Beschwerdeführer hat den anwaltlichen Aufwand für die Phase der Wahlverteidigung im erstinstanzlichen Verfahren in der Tat beziffert und belegt (Bezirksgericht Kreuzlingen act. 2.11.0.2.7-9, Beschwerdebeilage 4). Das Bezirksgericht Kreuzlingen sprach ihm hierfür indessen keine Entschädigung zu, da er erstinstanzlich nicht vollumfänglich freigesprochen worden ist (erstinstanzliches Urteil, S. 1208, Ziff. 12.5). Demgegenüber wurde der Verteidiger "für die Zeit ab 1. Juni" mit "gesamthaft (...) Fr. 41'366.90" entschädigt (erstinstanzliches Urteil, Dispositiv-Ziffer 6).
E. 2.4.2
In seinen Berufungsanträgen (Beschwerdebeilage 6, Ziff. 5) hat sich der Beschwerdeführer hinsichtlich des Kostenpunkts auf die pauschale Formel "Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge nebst 7.7 % MwSt zu Lasten des Staates" beschränkt. Gleichzeitig hat er die amtliche Verteidigung auch für das Berufungsverfahren beantragt. Dass der Beschwerdeführer auch für die Wahlverteidigungsphase eine Entschädigung geltend machen will, ergibt sich aus den Berufungsanträgen nicht explizit. Auch in seiner Berufungsbegründung erwähnt er seinen Aufwand für die Wahlverteidigungsphase mit keinem Wort (Plädoyernotizen vom 8. Juni 2022, Beschwerdebeilage 6).
E. 2.4.3
Die Vorinstanz trifft im angefochtenen Entscheid folgende Entschädigungsregelung:
"Der Staat (Staatsanwaltschaft) entschädigt den amtlichen Verteidiger, Rechtsanwalt Andres Büsser, für die Strafuntersuchung und das erstinstanzliche Verfahren ab 1. Juni 2015 mit Fr. 41'366.90 und für das Berufungsverfahren mit Fr. 24'469.45 (je einschliesslich Barauslagen und 7,7 % Mehrwertsteuer)."
Darin nicht enthalten ist in der Tat eine Entschädigung für die Wahlverteidigungsphase. Dennoch ist der Kostenspruch bundesrechtskonform: Rein nach dem Wortlaut ausgelegt, mag sich die pauschale Floskel gemäss Ziff. 5 der Berufungsanträge zwar auch auf den Wahlverteidigungsaufwand erstrecken. Nach Treu und Glauben und im Lichte der Berufungsbegründung durfte die Vorinstanz indessen davon ausgehen, dass sich der Kostenantrag lediglich auf eine Bestätigung der erstinstanzlichen Kostenregelung betreffend das amtliche Mandat und eine Entschädigung für die amtliche Verteidigung in der Berufungsinstanz bezieht. Denn nachdem der Beschwerdeführer die Wahlverteidigungsphase im Berufungsverfahren mit keinem Wort mehr erwähnt hat, bestand für die Vorinstanz nach Art. 429 Abs. 2 Satz 2 StPO auch kein Anlass mehr, diesbezüglich Fragen zu stellen. Der Beschwerdeführer muss es sich selbst anrechnen lassen, wenn er sich zu den entsprechenden Aufwänden
in appellatorio gar nicht mehr äussert. Dies umso mehr, als - wie dargelegt - das Berufungsverfahren keine Wiederholung des erstinstanzlichen Erkenntnisverfahrens darstellt, das Berufungsgericht auch keine Erstinstanz ist und ihm insoweit nicht zugemutet werden kann, die umfangreichen erstinstanzlichen Akten danach zu durchforsten, ob der obsiegende Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren noch für eine spezielle Verfahrensphase Wahlverteidigungskosten geltend gemacht hat. Der Beschwerde ist insoweit kein Erfolg beschieden.
Aus den genannten Gründen ist ferner auch die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz verletze mit der Nichtbehandlung seines Antrags auf "integrale Entschädigungsfolge" seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und begehe Rechtsverweigerung, unbegründet.
E. 3.1
Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die Vorinstanz hätte seinen Berufungsantrag auf "Vormerknahme des Vorbehaltes weiterer Schadenersatzansprüche" nicht abweisen dürfen.
E. 3.2
Der Beschwerdeführer hat in Ziff. 4 seiner Berufungsanträge folgendes Rechtsbegehren gestellt:
"A.________ sei eine angemessene praxisgemässe Haftentschädigung auszurichten. Es sei Vormerk zu nehmen, dass weitere Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben."
Die Vorinstanz spricht dem Beschwerdeführer hierauf eine Haftentschädigung (Genugtuung) von Fr. 5'000.-- zu. Den Antrag um Vormerknahme des Vorbehalts weiterer Schadenersatzforderungen erachtet sie dagegen als unzulässig. Vielmehr seien Schadenersatzforderungen aus dem Strafverfahren in diesem selber geltend zu machen.
E. 3.3
Fehl geht zunächst auch hier der Vorwurf der Verletzung der gehörsrechtlichen Begründungspflicht ( Art. 29 Abs. 2 BV ). Die Vorinstanz nennt die wesentlichen Überlegungen, von denen sie sich leiten liess und betreibt dabei einen sachbezogenen und verhältnismässigen Begründungsaufwand. Sie hält sich somit an die bundesgerichtlichen Vorgaben zur richterlichen Begründungspflicht (vgl. BGE 146 IV 297 E. 2.2.7 mit Hinweisen).
E. 3.4
Die Auffassung der Vorinstanz ist sodann auch in der Sache zutreffend. Es ist nicht einzusehen, welches Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer an einem entsprechenden "Nachklagevorbehalt" haben soll, ist doch eine Nachforderung in einem anderen Verfahren als dem vorliegenden Strafverfahren gar nicht möglich:
E. 3.4.1
Unter wirtschaftlichen Einbussen im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO (siehe auch E. 2.3 oben) sind namentlich Lohn- oder Erwerbseinbussen, die wegen der vorläufigen Verhaftung oder der Beteiligung an Verfahrenshandlungen erlitten wurden, und Reisekosten zu verstehen. Die Bemessung des erlittenen Schadens erfolgt nach zivilrechtlichen Regeln (vgl. BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 f.; Urteil 6B_714/2020 vom 19. Oktober 2020 E. 3.1; je mit Hinweisen).
E. 3.4.2
Gemäss Art. 429 Abs. 2 Satz 1 StPO prüft die Strafbehörde den (gesamten) Entschädigungsanspruch von Amtes wegen. Daraus ergibt sich, dass der entsprechende (Entschädigungs-) Streitgegenstand von Gesetzes wegen bei der mit der Strafsache befassten Strafbehörde in seinem vollen Umfang rechtshängig ist (
lis pendens ) und damit bei keiner anderen Strafbehörde mehr (parallel) geltend gemacht werden kann. Wird das Verfahren beendet, ohne dass eine Entschädigung ausgerichtet wird, ist der entsprechende Entscheid rechtskräftig; soll der Eintritt der
res iudicata verhindert werden, muss sich die beschuldigte Person dagegen auf dem Rechtsmittelweg wehren (vgl. BGE 144 IV 207 E. 1.7). Eine "Nachklage" in einem anderen Verfahren ist - wegen
lis pendens oder
res iudicata - ausgeschlossen. Dass vorliegend ein weiteres Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer im gleichen Kanton anhängig ist, ändert am Gesagten entgegen seiner Auffassung nichts.
E. 3.5
Nicht zu folgen ist dem Beschwerdeführer sodann auch, soweit er geltend macht, die Vorinstanz hätte ihn eventualiter anhalten müssen, seinen (vorbehaltenen) Schadenersatzanspruch zu beziffern und zu belegen und hierzu auch anhören müssen. Denn mit dem Antrag auf Vormerknahme eines "Nachklagevorbehalts" hat der Beschwerdeführer zum Ausdruck gebracht, dass er zwar glaubt, weitere Ansprüche zu haben, er diese aber im vorliegenden Verfahren weder beziffern noch belegen kann. Unter diesen Umständen durfte das Berufungsgericht nach Treu und Glauben auf weitere Nachfragen verzichten.
E. 4
Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer nach Art. 66 Abs. 1 BGG kostenpflichtig. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Seine ausgewiesene finanzielle Bedürftigkeit wird bei der Festlegung der Gerichtskosten berücksichtigt ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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